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RS OGH 1952/7/3 4Ob77/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1952

Norm

ArbGerG §25 Abs1 Z3

ZPO §266 DI

Rechtssatz

Haben die Parteien im arbeitsgerichtlichen Verfahren erster Instanz außer Streit gestellt, daß der Kläger nicht illegal

sei, so ist dadurch ausgesprochen, daß die beklagte Partei keine Umstände behauptet, aus denen sich die Illegalität

ergeben könnte. Die beklagte Partei kann daher im Berufungsverfahren von diesen Behauptungen in erster Instanz

abgehen.
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